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I. Nr. T 15 VCD  
 Schreiben vom 19.03.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Stadt Esslingen untersucht die Möglichkeiten, beide Hochschulstandorte mit 
geeigneten Maßnahmen besser zu verbinden. 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Die Absenkung des Stellplatzschlüssels wird insbesondere auf Grund der gut 
angebundenen Lage vorgenommen. Gleichwohl wird von einem verbleibenden 
Bedarf in direkter Nähe zur Hochschule ausgegangen.  
 
Zur Frage der Lage der zukünftigen Hauptradroute wurden noch keine 
abschließenden Entscheidungen getroffen. In jedem Fall ist die Achse 
Fleischmannstraße und damit auch deren direkt nördlich der Hochschule gelegene 
westliche Verlängerung auch in Zukunft gut für den Radverkehr geeignet und 
entsprechend dafür vorgesehen.  
 
Grundsätzlich wird von einem zusätzlichen Bedarf an Carsharing-Standorten 
ausgegangen. Im Zuge der Konkretisierung der Planung für das Stadtwerke-Areal 
und dessen neuer Tiefgarage inkl. der Unterbringung der Hochschul-Stellplätze wird 
auch diese Frage zu beantworten sein.  
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Die Absenkung des Stellplatzschlüssels wird insbesondere auf Grund der gut 
angebundenen Lage vorgenommen. Die vorgesehene Absenkung wird bereits als 
ambitioniert eingeschätzt. Trotz der Rahmenbedingungen wird von einem 
verbleibenden Bedarf in direkter Nähe zur Hochschule ausgegangen; z.B. wird zur 
Gewinnung von Hochschul-Lehrenden ein attraktives, nahe gelegenes 
Stellplatzangebot in begrenzter Höhe als sinnvoll eingeschätzt.  
 
Die Möglichkeit, vollständig auf notwendige Stellplätze verzichten zu können, wird 
nicht gesehen. Zum einen hat sich die Stadt gegenüber dem Land vertraglich 
verpflichtet. Zum anderen befinden sich die umliegenden, öffentlich zugänglichen 
Parkhäuser nicht im städtischen Eigentum, sodass ein baurechtlicher Nachweis der 
Hochschul-Stellplätze in diesen privaten Immobilien die Bereitschaft der Eigentümer 
voraussetzen und voraussichtlich erhebliche Kosten auslösen würde. Zu 
unterscheiden ist in jedem Fall zwischen den baurechtlich notwendigen Stellplätzen, 
also dem rechtlichen und abgesicherten Nachweis und der tatsächlichen 
Bewirtschaftung bzw. faktischen Nutzung der Stellplätze.  
 
Für die zukünftigen Nutzer des Stadtwerke-Areals sind in jedem Fall zusätzliche, 
baurechtlich notwendige Stellplätze erforderlich, sodass dort in jedem Fall die 
Errichtung einer Tiefgarage erforderlich ist. Angesichts des durch die beabsichtigte 
Absenkung des Stellplatzschlüssels reduzierten Angebots für die Hochschule und 
die zukünftigen Nutzer des Stadtwerke-Areals wird davon ausgegangen, dass eine 
ausreichende Nachfrage nach Parkraum bestehen wird, sodass ein 
privatwirtschaftliches und wirtschaftliches Investment zur Errichtung der Tiefgarage 
möglich wird. Ob im Falle der bestehenden Parkhäuser ein Problem der 
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„Unwirtschaftlichkeit“ besteht, wie in der Stellungnahme angenommen, ist nicht 
bekannt. Stellungnahmen liegen von privater Seite hierzu keine vor.  
 
Die Frage der Ausdehnung des Anwohnerparkens sowie die Überwachung des 
ruhenden Verkehrs sind nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens. Sie werden 
aktuell von der zuständigen Stelle untersucht und diskutiert.  
 
 
 
 
Grundsätzlich wird von einem zusätzlichen Bedarf an Carsharing-Standorten 
ausgegangen. Im Zuge der Konkretisierung der Planung für das Stadtwerke-Areal 
und dessen neuer Tiefgarage inkl. der Unterbringung der Hochschul-Stellplätze wird 
auch diese Frage zu beantworten und zu konkretisieren sein.  
 
 
 
 
 
 
Eine neue Bushaltestelle ist direkt östlich der neuen Hochschule geplant.  
 
Die Fleischmannstraße wird auf ihrer Nordhälfte umgestaltet werden, womit auch 
eine Verbesserung für den Fußgänger erreicht werden soll. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die genaue Ausgestaltung des Radnetzes ist nicht Gegenstand des vorliegenden 
Änderungsverfahrens. Die gesamte Stellungnahme wurde an die zuständigen 
Stellen weiter geleitet.  
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Kenntnisnahme 
Der Bebauungsplan für die neue Hochschule ist bereits in Kraft. Das Verfahren zu 
Änderung der örtlichen Bauvorschriften betrifft nur den Stellplatzschlüssel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Die gesamte Stellungnahme wurde an die zuständigen Stellen weitergeleitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
Die Stellungnahme konnte teilweise berücksichtigt werden. 

 


